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330 Bezirksräthe . Kreiſe und Gemeinden .

Kanzlei :

Steretrtrtrtt

Regiſtrator : Chriſtoph Friedrich Lauterwald .

errtt
3 Kanzleiaſſiſtenten , 1 Kanzleidiener .

B . Bezirksräthe .

Die Wahrung des öffentlichen Intereſſes bei den Verhandlungen

und Entſcheidungen des Bezirksrathes ſteht dem vorſitzenden Beamten

zu, der gegen letztere , wenn er aus Gründen des öffentlichen Inter —⸗

eſſes erhebliche Bedenken dagegen hegt , den Recurs an den Verwal⸗

tungsgerichtshof ergreifen kann .

( Siehe oben unter Bezirksämter . )

III . Kreiſe und Gemeinden .

Die geſetzlich gebotenen allgemeinen Einrichtungen der ſog

Selbſtverwaltung für beſtimmte räumliche Bezirke des Staatsgebietes

ſind die Gemeinden und die Kreisv erbände . Innerhalb der

letzteren können ſich, unbeſchadet der Verpflichtungen gegen den Kreis ,

mit Genehmigung des Miniſteriums des Innern Bezirksverbände

bilden .
Gemeinden und Kreiſe bilden körperſchaftliche Verbände und beſorgen

ihre Angelegenheiten ſelbſtſtändig , vorbehaltlich der geſetzlichen Aufſichts

rechte des Staates . Sie haben das Recht des Vermögenserwerbs , das

Beſteurungsrecht und das Petitionsrecht in Gemeinde⸗ , beziehungsweiſe

Kreisangelegenheiten . Die Gemeinden machen der geſetzlichen Regel ge—

mäß ihre Umlagen auf die ( für die Staatsſteuer conſtatirten ) Grund⸗ ,

Häuſer⸗ und Gewerbeſteuerkapitalien ihrer Gemarkung , die Kreisverbände

legen die Beiträge zu ihren Ausgaben auf die Gemeinden und abgeſon⸗

derten Gemarkungen des Kreiſes nach dem Verhältniß der der Gemeinde —

beſteurung unterliegenden Steuerkapitalien um.

Aufhebung beſtehender oder Bildung neuer Gemeinden , ſowie Abände —

rung der Kreiseintheilung , wenn dieſe gegen den Willen der Betheiligten

erfolgen ſoll , iſt nur im Wege der Geſetzgebung zuläſſig .

Gemeinde - und Kreisämter ſind Ehrenämter mit Zwangspflicht zur

Annahme . Enſchädigung und Gehalte für Zeitverluſt und Auslagen

ſind geſtattet .
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